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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/019/2017 AZ:

26.01.2017

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Bebauungsplan Nr. 11a für das Gebiet: "Südlich des Fußweges zw. 
Bürgerstraße und Ernst-Anton-Straße mit dem Grundstück der 
Schule/KiTa/Hort, Fußweg von der Sachsenwaldstraße zur Schule, 
Teilstück des Waldes südlich des Sportplatzes, nordöstlich Schwarzer 
Weg, südöstlich Bürgerstraße"
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen -
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
14.02.2017 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung
16.02.2017 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 03.01.2017 bis zum 
03.02.2017.
Aufgrund der Stellungnahme der unteren Forstbehörde kann der ursprünglich geplante 
Satzungsbeschluss in der GV am 16.02.2017 kann nicht gefasst werden. Derzeit werden 
mit der Behörde diesbezüglich Gespräche geführt. Das Planungsbüro BSK wird in der 
Sitzung dazu berichten. 
Weiterhin ist eine Stellungnahme von einem Rechtsanwalt eingegangen. Hierzu wird es 
ein Gespräch mit den Beteiligten am 27.02.2017 geben. 

Der Entwurf der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen ist der Vorlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag:
Die vorläufige Abwägung der Stellungnahmen wird gebilligt und mit folgenden Änderungen 
beschlossen:
-
-
Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:
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